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Name des Betriebs:





�
Betriebsanweisung


Gemäß § 14 GefStoffV�
Stand: 06/2011�
�
Arbeitsbereich:





�
Tätigkeit:


�
�
�
Nitroverdünnung





                                                                


Gefahren für Mensch und Umwelt





Gesundheitsschädlich beim Einatmen, Verschlucken u. Berührung mit der Haut


Reizt und entfettet die Haut und Schleimhäute


Die Flüssigkeit ist leichtentzündlich und verdampft schon bei Raumtemperatur 


Die Dämpfe bilden ein explosionsfähiges Gemisch, Dämpfe schwerer als Luft


In hoher Konzentration betäubende  Wirkung


Brandgefahr durch durchtränktes Material (z. B. Putzlappen)











Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln





Abfüllen und Mischen nur in gut belüfteten Räumen 


Behälter nach Gebrauch sofort verschließen


Am Arbeitsplatz nicht rauchen, von Zündquellen fernhalten


Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen





Augenschutz:	Schutzbrille tragen


Handschutz:	Geeignete Schutzhandschuhe, vorrangig aus Nitrilkautschuk, tragen


Atemschutz:	Bei schlechter Be- und Entlüftung des Arbeitsbereiches,                                             


Atemschutzfilter A2 benutzen


Körperschutz:	Geeignete Arbeitskleidung tragen








Verhalten im Gefahrfall





Auslaufen:	  Geeignete Aufsaugmittel (Kieselgur, Sand) benutzen.


Brand:	  Geeignete Löschmittel: Kohlendioxid, Löschpulver und Schaum verwenden.





                                             


Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe





Augenkontakt:	Mit viel Wasser oder Augenspüllösung spülen, Arzt aufsuchen.


Hautkontakt:	Haut mit Wasser und Seife reinigen. Benetzte oder durchtränkte Kleidung 					sofort ausziehen.


Verschlucken:	Viel Wasser trinken. Arzt rufen.


Einatmen:	Frischluft zuführen. Arzt konsultieren.








Ersthelfer: Herr/Frau .........................................................			             Notruf: 112








Sachgerechte Entsorgung





Abfälle in gekennzeichneten, nicht brennbaren Behältern sammeln


Abfallbehälter und leere Gebinde, geschlossen halten


Nicht in das Abwasser oder Grundwasser gelangen lassen





Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen.








____________________               _____________________________


Datum				     Unterschrift des Unternehmers
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